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Kreis Westerburg. Postscheckkonto 831
Frankfurt o. M.

clckeml wüchenlUch 2mal, Dienstags und Freitags mit den wöchentlichen GratiS-Beilagen , Za « strterie< Famtttaadlatt " und
und beträgt der Abonnementpreis in der Expedition pro Monat 40 Pfg. Durch die Post geliefert pro ^cimuciui  x,iu a/iu.»

tngclne Nummer 10 Pfg. — Da das „Kreisblatt" amtliches Organ von 82 Bürgermeistereien ist, haben Anzeigen die wirksamste Verbreitung. Insertion - »
_ vreis Die vieraespaltene Garmond-Zeile oder deren Raum »« r IS Mp

DaS KrriSblatt wird von 80 Bürgermeistereien in  eigenem Kasten am RathauS ausgehängt, wodurch Inserate eine beispiellos große Berbreituug finden

über vvrkoa»« -»oe «Srelgutfle, AZattze« re., werde» ovri der Stevattron mit Dank ungeusmure«
Redaktion, Druck und Verlag von P . KaeSberger in Westervnrg.

91. Freitag , den IS. November 1915.

Amtlicher Teil.
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singen, et. : Erhebung der Vorräte vou Brotgetreide,

Hafer und Mehl.
Lurch Erlaß deS Herrn Ministers des Innern vom 31. Okt.

*15 wird bestimmt, daß am 16. Novemberd. IS . die Erhebungen
ist and er die Vorräte von Brotgetreide, Hafer und Mehl zu mache»
estünffd.

Die Ergebnisse dieser Erhebung besitzeu eine ausschlaggebende
. edeutung für die weitere Entwicklung auf dem Gebiete der kriegs-

origê tschastlicheo Maßnahmen zur Sicherung der VolkSernöhrung
der Diehfültuuog. G» kommt daher alle» auf die

rzteluus etuer « Sglichst zuserlöffrge« Aufnahme derorräte a».
Insbesondere wird von dem Ausfälle dieser Erhebungen aö-

o-e», ob die Reichsgetreidestelle in Zukunft zu einer Erhitzung
J täglichen Brotrationen schreiten kann und ob eS möglich sein

-ird, größere Getreidemengen zu Futterzwecken freizugeben.
B Ich mache die Landwirte de? KreiseS ganz besonders auf die

sgeheuere Wichtigkeit dieser Erhebungen aufmerksam und weile
ogend auf die Notwendigkeit peinlichster Genauigkeit bei der Fest»
'lung der Vorräte hi». Weder eine Ueberslpätznng noch eine

„ « »» ovtrtschofMch«
Quartal 1.7b Mark

31. Jahrgang
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Iterschätzung der uogedrofcheneo Getreidemengen liegen im Inter«e der Landwirtschaft. Ich rweiile nickt daran, dast die Landwirt,der Landwirtschaft. Ich zweifle nicht daran, daß die Landwirte

Wert dieser Erhrbunge» richtig beurteilen und durch möglichst
^ .- »aue Ermittelung der Vorräte der Allgemeinheit und sich selbst
Bö n ^ steo dienen werden.

®e Westerburs , den8. November 1915.
Drr Uorstheude de» Kreissusschuffe«

_ de» Kreise» Westerburg.dis L
r mi

erle
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Unter Bezugnahme auf die Runderlasse vom 24. Mai 1968
b 1863 und vom6. Sep. 1909 n f 1495 ersuche ich Euere

ochgedoren-Hochwohlgeboreo ergebcost, die Landräte und die Poli-
iverwoltungen in den Stadtkreisen, in der Provinz Hannover auch
>r selbstständigen Skädte gefälligst dahin mit Weisung zu versehen,

ste auch den schweizerische« Ksufulate». soweit -»
nicht um fsrmtichr Luhruugoatteste haudett. die über

ke gegenwärtigen oder frühere« LandeSangehöriarn etwa erbetene
iiis»»k««fr erteile«.

Bezüglich anderer Personen, welche die Reichsangehörigkeit be-
e», behält er bei dem Schlußsätze deS Erlaßes vom 6. Sept.
>09 II f 1495 sein Bewenden.

Oerliu» den 24. Oktober 1915.
Der  Minister de« - uurru.

An die Herren Bürgermeister des Kreise- .
Abdruck zur Beachtung. Eventl. ist an mich zu berichten.
Mesterbnrg» den  8 . November 1915. Der Kaudrat.
Meine Verordnung vom 21. d. IS. betr. HeuauSfuhroerbot—

b Nr. 18 179/7935— hebe ich mit Gültigkeit vom heutige«
°ße an auf.

Frankfurt a. M.. den1. November 1915.
Stell ». Generalkammaudo 18. Armeekorps.

Von Seiten deS General-KommaudoS.
Der Chef deS Stabes: de Graaff,  Generalleutnant.

Betr. : Meldepflicht der dieustuntanglicheu Mehrpflichtisen.
Zur Beseitigung von Zweifeln wird darauf hingewiese«, daß

infolge des Gesetze? vom4. 9 15. — A. V. Bl. S . 391 alle am
8. Sep. 1870 und später geborenen, bauernd dienstuntaugliche»
Wehrpflichtigen zur Meldung verpflichtet sind. Es macht keine«
Unterschied, ob die Dienftuntauglichkeit vor, während oder nach der
aktive« Dienstzeit oder bet der Kriegsmusterung festgestellt worde«ist.

Demnach werden auch alle von brr Heeresverwaltunga»S
Anlaß deS Krieges in Stelle, außerhalb der Front, d. h. nicht im
Dienst mit der Waffe verwendeten dienstuntauglichen Personen
betroffen, ohne Rücksicht darauf, - d st- mit eluar K- i- ,-
stelle a. M. drtiehen sind, al« Seamtenflellvertrrter «der
uudorweit verwendet werden.

Nur die zum Friedensstande des Heere» und der Mari«e ge¬
hörigen Beamten sind von der Meldepflicht ausgenommen.

Da sich zahlreiche unter da? Gesetz fallende Wehrpflichtige
noch nicht bei den zuständigen Stellen gemeldet haben sollen, gibt
da» Kriegsministrrtnm ergebenst anheim, mit Hilfe der Polizeibe¬
hörde» geeignete Mainahme» zu treffen, um die Säumigen zur Er¬
füllung ihrer Pfl .cht zu zwingen.

Kerli«. den 28. Oktober 1915.
Da« Kriegsmiuisterium.

_ 3 . A:. AhlerS.
Abdruck zur Kenntnis und genaueste« Beachtung.

Die Militärvoriitzenden(für die HilfS Ersatz-Kommission die
BezirkSkommandeure) haben im Einvernehmen mit dem Zivilvor«
sitzenden der Ersatz-Kommisson das Weitere zu veranlassen.

§ ** Seite « des Kellv. Geurral-Ksmmaudo ».
Für de« Chef des Stades.

v. BraunbehrenS. Major.
Die Herren Bürgerweister beS Kreises ersuche ich, darauf z«

achten, daß alle zur Anmeldung verpflichteten Personen, soweit ste
noch nicht zur Anmeldung gekommen sind, sich noch nachträglich zur
Laodsturmrolle anmelden.

Mesterdurg, den3. November 1915. Der Ku udrat.
» „ ® le  kleinen Schrift. Lösung der Bogelschutzfrage nach
Freiherrn von Berlepsch von Martin Htesemavn"Verlag von Franz
Wagner. Leipzig. Preis 1.25 M..) unter Abschnitt II B „Winter»

, Bi$ ereH  auSgeführt ist. bedürfe» gerade unsere
nützlichsten Vogel. Meisen, Kleiber. Spechteu. a. bei WitterungS-
verhältnissen, die ihre gewöhnlichen Nahrungsguellen unzugänglich
machen, wie Rauhreif und Glatteis, der künstlichen Ernährung, da
sie infolge ihre- raschen Stoffwechsels in wenigen Stunden der Ent¬
behrung zugrunde gehen.

’ Rach einer Bekanntmachung de? Herrn Reichskanzlersvom
r5; ^ 3i ‘ (Reichs-Eefetzbl. E. 438 ff.) stad Raps, Rübsen,
Hetterich, Dotter, Mohn, Leinsamen und Hanfsamen beschlagnahmt,
und auch Sonnenblumenkerne werden im Handel schwer zu haben
sein. Nun hat allerdings der Herr Reichskanzler auf Grund des
§9 dieser Beiordnung genehmigt, daß der KriegSauSschuß, soweit
wie die- seine Vorräte erlauben, den folgenden BcrteilungSstelle»
von den beschlagnahmtenOelsaaten die für Vogelfutter nötigen
Mengen überläßt:

1. für Brandenburg, Pommer«. Ost« und Westpreuße» der Firm,
Adolf Rappaport Cdalottenburg,

2. für Schlesteo und Pasen der Firma Bernhard Jos. « rund»Breslau,



s. für Bayer» und Pfalz der Firm« Ioi . Schmitz-München,
4. für die Hansestädte, SchleSwlg-Holsteiv, Han,over. Meckleu«

hur«, vrauofchwrig, Oldenburg der Firma Karl8 . Grülter
u. Co. Hamburg.

5. für Königreich Sachse«. Proviuz Sachsen, Thüringische Staaten
der FirmaI . O- Rohledcr-Leipzig.

6. für Rhet»laod, Westfalen. Hesse,, und da« übrige Süddeutsch,
laod ei,schl. Elsaß-Lothringen der Firm» De Haeu Carstanjen
». köhne-Düsseldorf.
Da jedoch noch nicht feststeht, welche Mea,en adgebbar stad,

„d er jebeofalir angezeigt ist, vo> dieser Geuehmiguag»ur im
Notfälle Gebrauchr« machen, empfiehlt eS sich, bet der Bogelfütte«
r««z den Mangel an Oelfrüchte« nach Möglichkeit durch AuShäagen
da« Kadaver« us« . auSzugleiche». Besonder? in größeren Wal-
dnoge« must mit dem AuShang alSbald begonnen werden, um die
Bügel an die Futterplätze rechtzeitig zu gewöhnen. CS bedarf
keiner wettere, Ausführungen, wie« ertuoll die Erhaltung dieser
»ützliche, Bügel für «usere Land, und Forstwirtschaft ist.

Berlin , den 22. Oktober 1915.
Der Minister für Kandmirtschaft, D- mSne« «. Ferste».

Freiherr von Schorlemer.

Preise für Schlachtschweineu. Schweinefleisch.
Berlin . 4. Noo. Zur Regelung der Preise für Schlacht¬

schweine und Schweinefleisch wird folgende Bekanntmachung ver¬
öffentlicht:

9 i-
Beim Verkauf von Schweinen zur Schlachtung darf der

Preis pro 50 Kilogramm Lebendgewicht nicht übersteigen:
Schweine mit Lebendgewicht

80—100 kx 60- 80 kg 60 kg
Sauen

in Königsberg
in Danzig
in Bromberg
in Posen
in Breslau
in Gleiwitz
in Stettin
in Berlin
in Magdeburg
in Kiel
in Hamburg
in Hannover
in Bremen
in Dortmund
in Essen
in Köln
in Krefeld
in Düsseldorf
in Aachen
in Kassel

M
90
90
90
90
95

100
95

100
100

95
95

100
100
102
108
105
105
105
107
105

M,
75
75
75
75
80
85
80
85
85
80
80
85
85
87
90
90
90
90
92

in Frankfurt a . M . 108
90
93

in Wiesbaden
in Mainz
in Leipzig
in Dresden
in Zwickau
in Chemnitz
in Plauen
in München
in Würzburg
in Stuttgart
in Karlsruhe
in Mannheim
in Freiburg i . Br . 110
in Straßburg 110
in Metz 110

108
108
105
105
105
105
105
108
108
108
108
108

93
93
90
90
90
90
90
93
93
93
93
93
95
95
95

M
60
60
60
60
65
70
65
70
70
65
65
70
70
72
75
75
75
75
77
75
78
78
78
75
75
75
75
75
78
78
78
78
78
80
80
80

M
85
85
85
85
90
95
90
95
95
90
90
95
95
97

100
100
100
100
102
100
103
103
103
100
100
100
100
100
103
103
103
103
103
105
105
105

Der Preis in Spalte 1 erhöht sich bei Schweinen mit
Lebendgewicht von über 100 bis 120 Kilo um 10 Prozent , von
über 120 Kilo um 20 Prozent.

In Gemeinden , die öffentliche Schlachthäuser besitzen und
nicht in Absatz 1 aufgesührt sind, darf der Preis für Schweine
beim Verkauft zur Schlachtung den Höchstpreis des nächstgelegenen
der in Absatz 1 genannten Orte nicht übersteigen . Bei gleich
weiter Entfernung von zweien dieser Orte ist die Höhe der beiden

^ ° ^ TÜe Landeszentralbehörden sind befugt , die sich aus Absatz 3
ergebenden Höchstpreise herabzusetzen.

8 ^
Der Verkauf von Schweinen zur Schlachtung darf nur nach

Lebendgewicht erfolgen.
Die Landeszentralbehörden sind befugt, Ausnahmen zuzulassen.

Sie haben dabei festzusetzen, nach welchen Verhältnissen das Lebend¬
gewicht in Schlachtgewicht umgerechnet wird.

8 0.
Die zuständige Behörde kann an den in Absatz 1 genannten

Orten Bestimmungen über die Zulassung der Käufer und die

Auß
jedeU
zieht.
Opferi

[tteu. H
»enrechi
ift brot
gesetzte!

Verteilung der Schweine an sie auf den Schlachtviehhofmärkten
erlassen.

Schweine , die bis zum Marktabschluß unverkauft bleiben,
müssen der Gemeinde des Marktes auf ihr Verlangen käuflich
überlassen werden . Der Ueberlassungspreis beträgt 5 Mk. weniger
für den Zentner als der Höchstpreis.

8 4.
In Gemeinden mit öffentlichen Schlachthäusern können die .

zuständigen Behörden bestimmen, daß von außerhalb eingeführtez stl nur
Schweinefleisch nur an den von ihnen bezeichneten Stellen ver- » Ab ch
kaust werden darf . lschritt

8 5. Aucl
Bei Abgabe an den Verbraucher darf der Preis ifdjltieri

für frisches (rohes ) Schweinefleisch 140 Prozent , 8- für
für frisches (rohes ) Fett 180 Prozent iugcn

der in der nächstgelegenen Schlachthausgemeinde für das Lebend- «kaufen!
gewicht der Schweine im Gewichte von 80— 100 Kilo geltenden (Verlöt
Höchstpreise nicht übersteigen . "st wie

Die Landeszentralbehörde oder die von ihr bestimmte Be- Die
Hörde können die Verhältnissätze niedriger festsetzen. itgeheni

Die Gemeinden können Höchstpreise für die einzelnen Fleischst einei
sorten festsetzen; sie dürfen dafür den nach Absatz 1 maßgebenden Nachsicht
Preis nicht übersteigen.

Sind Höchstpreise am Orte der landwirtschaftlichen oder gb
werblichen Niederlassung des Verkäufers anders als am Wohnorte
des Verkaufes , so sind die ersteren maßgebend.8 6.

Die in dieser Verordnung festgesetzten Preise sind Höchstpreise
im Sinne des Gesetzes betr . Höchstpreise vom 4. August 1914 in
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 und
vom 23. September 1915 . Das Gleiche gilt für die auf Grund 11
dieser Bestimmung festgesetzten Preise.

8 7.
Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur

Durchführung dieser Verordnung . Sie bestimmen, wer als Ge-Liurcysuyrung « ciuiuuuua- -» is »KCl Ml» 12/1- . ,
meinde oder als zuständige Behörde im Sinne dieser Verordnung |B ^
anzusehen ist.

§ 8.
»erbetr

Der Reichskanzler ist befugt, Ausnahmen von den Vorschriften
dieser Verordnung zu erlassen

~ 9.
Wer den Vorschriften des § 2 oder den nach 8 3, Satz 1,fter de

§ 4, oder § 7, Satz 1 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt
wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder Geldstrafe bis zi
115 Mark bestraft. 8 10.

Die zuständigen Behörden können die Geschäftsbetriebe , dere«
Die

MtS.
röte a

Unternehmer oder Betriebsleiter sich in Befolgung der Pflichten,
die ihnen durch diese Verordnung oder die dazu erlassenen Aus-
führungsbestimmungen auferlegt sind, Unzulässigkeiten zu Schulde»
kommen lassen, schließen. t _

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig. Ueber di>̂ n. ec
Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig io
Die Beschwerde erwirkt keinen Aufschub.

§ 11.
igen ne

Ml?

Diese Verordnung tritt am 12. November in Kraft . Del
Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berti « , den 4. November 1915.

Das Stellvertretende Senerattommando

A -it

der 18. Armeekorps richtet folgende eindringliche Mahnunga« di!
Bevölkerung:

Nachdem durch die letzte» Verordnungen des BundeSrats er¬
neute Maßnahmen getroffen worden sind, die rin Durchhauen mit
unseres Lebensmitteln ficherstelleo, erwarte ich von der Einsicht und
dem patriotischen Empfinden der Bevölkerung de? KorpSbereichel
insbesondere der bemittelten Kreise, daß sie im Jlltcreffe der Allgpflj
meinheit und im Gedenken an unser vor dem Feinde stehender He«
sich den getroffenen Anordnungen willig füaen und sie auf daS f-
liaueste befolgen werden. Jeder, der dies tut, kann da? Bewußtster
haben, für seinen Teil zu de» endlichen Erfolg beigetragen
haben.

Wenn die Verordnung der BundeSrat? dom 28. Oktober d.
verbietet, DienStagS und Freitag? Fleisch zu verabfolgen, so bezwe»
diese Anordnung, eine Einschränkung de? Verbrauchs herbeizusühr:«
ES bedeutet daher ein Eotgegenardeiten gegen die im allgemein"
Interest , getroffenen staatlichen Maßnahme, und stellt sich als eil»
gemeinschädliche und gewissenlose Handlungsweise dar, wenn Emzel»'
dazu übergehen, sich vorher für die genannten Tage mit Fleisch fl
versehe», oder wenn Metzger diese Handlungsweise fördern»der8äI
dazu anregen. Metzger, die in dieser Weise dazu beitragen, daß!»'
Anordnungen der Behörden vereitelt werden, haben die unnachsichtig
Schließung ihre« Geschäftes zu erwarten. Auch von allen Pci»«»
hauShaltnngen muß erwartet«erden, daß sie entsprechend dea tt'
gangenen«eiteren Vorschriften daS Braten von Fleisch usw. an ""
Montagen und Donnerstagen, sowie die Verwendung von Schweiß
fleisch an SamStagen«nterloffe«.
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Außerdem weise ich nachdrücklich auf die schweren Strafen hi«,
jede Uebertretung der ergangenen Vorschriften für diejenigen nach
zieht, die in gewissenloser Weise aus Selbstsucht oder Mangel
ÖPferfähigkeit sich den getroffenen Anordnungen nicht fügen

Dcnigct fclleii. Hohe(Selb* und Gefängnisstrafen, Verlust der bürgerlichen
renrechte und öffentliche Bekanntgabe seiner ehrlosen Handlungs-
ise drohen insbesondere jedem, der sich einer Ueberschreilung der
gesetzten Höchstpreise schuldig macht und zwar treffen diese Strafen
t nur den Verkäufer, sondern jeden, der einen anderen auch nur

Ab chluß eines Vertrages auffordert, durch den die Höchstpreise
rschritteu werben, oder sich zu einem solchen Vertrage erbietet.'

Auch alle diejenigen Machenschaften, die darauf abzielen, in
schleierter Form die festgesetzt.» Höchstpreise zu umgehen, indem
0. für bisher unentgeltlich besorgte Nebenleistungen, wie das
ingcu der Waren ins Haus, besondere Vergütungen von den
ikaofenden— Hausfrauen, Köchinnen usw. versprochen oder von

ltenden iVcikäufern verlangt werden, unterliegen der Bestrafung in gleicher
Hse wie direkte Ueberschreitungen der Höchstpreise.

Die Behörden, denen durch die Verordnungen des Bundesrats
itgehende Kontrollbefugniffe gegeben worden sind, werden jeden

einer Zuwiderhandlung gegen die ergangenen Bestimmungen
:bendei,I>achsichtlich zur Bestrafung brrugen.

Der Kommandierende General:
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Bekanntmachung.
Nus Anlaß der bevorstehenden Neuwahl eines Kreistagsabge-

leten liegt die Wählerliste für die zum Wahlverband der grö¬
lt Grundbesitzer im hiesigen Kreise gehörenden Grundbesitzer,
lerbetreibeoden und Bergwerksbesitzer vom 15. d. Mts. ab zu
rmanuS Einsicht in meinem Geschäftslokal offen.

" Westerburg. 11. November 1915. Der Kaudrat.

Satz
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Der Bürgermeister Dapprich vou Homberg ist zum Bürger-
Mer der Gemeinde Homberg wieder gewählt und heute vou mir

die Dauer von 8 Jahren bestätigt worden.
Westerburg, den3. November 1915.

Der Vorsitzende de» Kreisansschnfle«
de« Kreises Westerburg.

Freiherr von Gall , General der Infanterie.
Bekanntmachung

Die Wählerlisten für die KrelSlagSbezirkeder Landgemeinden
Kreises Westerburg liegen gemäß Artikel2 Abs. 2 der Instruktion
das Verfahren bei der Wahl der Kreistagsabgeordneren in der
»ioz Hessen-Nassau vom 15. d. Mts. ab io meinem Geschäfts¬

während der Dienststundea zu jedermanns Einsicht offen.
Westerburg, deo 11. November 1915. Der Kandral.

eber d«
dgültig

t. D,
ns.

A« die Herren Bürgermeister de» Kreise«.
Die erforderlichen Formulare nebst meiner Verfügung vom

. MtS. betr. die Erhebung über Brotgetreide*, Hafer, und Mehl»
räte am 16. November 1915 werde« Sie inzwischen erhalten

>; kn. Sollten sie nicht dort eingetroffeu sein, oder in ungenügender
»ge, so wollen Sie sofort deu wetteren Bedarf anmelden. Im
gen nehme ich Bezug auf meine obenerwähnte Beifügung vom

Mts- und die in diesem KreiSblatt abgedruckte diesbezügliche
^rnntmachuog.

Westerburg, den 10. November 1915.
Der Rorsttzeude de« Kretsnrrsschnffe«

de« Kreise« Westerburg.
0
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Bekanntmachung
BekleiduogS- und Ausrüstungsstücke, welche de» im Deutsche«

r und in der Kaiserlichen Marine gebrauchten gleich oder ähn-
stud, dürfen während des KriegSzustaabeS außer an Mitglieder
bewaffneten Macht, die alS solche unzweifelhaft erkennbar find,
sich ausweisen, nur an Personen verkauft werden, welche nach«

tsiesenermaßen im ausdrücklichen Aufträge einer zum Tragen einer
arm Berechtigten als Käufer auftreteu.

Gewerbetreibeudcn, (Militäreffektenhändleru, Schneidero,usw.),
c dieser Verbot unbeachtet lassen, wird im Interesse der

et usw. und der öffentlichen Sicherheit der Geschäftsbetrieb ge«
werden.

Frankfurt a. M., deu4. November 1915.
vertretende» Geurralkommanv«. 18. Armerksrp«.

Der Kommandierende General:
Freiherr von Gall,  General der Infanterie.

gpltz

i«»fle«

A« die Herreu Bürgermeister de« Kreise«.
Bei Abscndung von Bi olgelreide für deo KreiS an die Mühlen

"N Sie dem betr. Mühlenbesitzer ein Verzeichnis der Lieferanten
Angabe der von dem Einzelnen gelieferte« Fruchtart, Sackzahl
Gewichte übersenden, auch darauf achten, daß sich an jedem Sack
Zettel mit dem Namen de» BefitzeiS, Fruchlarl und Gewicht

't- »bet. Nur dann ist es möglich alle Differenzen zu verhüten
etwaige Reklamationen zu prüfen.
Westerburg, den 11. November 1915.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
des Kreises Westerburg. Abicht.

Merkblatt.
Aufklärung über die Sekauutmachurrg. ketresfeud „Oe-
schlaguahme. Meldepflicht«ud Ablieferung uo« fertige «,

gebrauchte« «ud ungebrauchte« « egeustäude» aus
Kupfer. Mesftng «ud Keinuickei".

Ll. 325/7. 15. KKA.
Von dieser Verordnung werden weite Kreise der Bevölkerung

betroffen; es hat daher jeder ein Interesse an der Beantwortung
folgender Fragen:

1. Wen geht die Verordnung an:
2. Was habe ich zu tun, um der Verordnung Genüge zu leisten?

Die erste Frage wird im § 3, Ziffer 1 bis 5 der Bekannt¬
machung deutlich beantwortet. Er lautet:

Von der Verordnung werden betroffen:
1. Handlungen, Laden- und Jnsiallationsgeschäfte, Fabriken und

Privatpersonen, die obengenannte Gegenstände erzeuge» oder
verkaufen, oder die solche Gegenstände, die zum Verkauf be¬
stimmt sind, im Besitz oder im Gewahrsam haben;

2. Haushaltungen;
3. Hauseigentümer;
4. Unternehmungen zur Derpstegung fremder Personen, inSbe-

sonoere Gast- und Schankwirtschafteo, Penfionate, Kaffeehaus.,
Konditorei- und Küchenbetriebe, Kantinen, Speiseanstalten aller
Art, auch solche auf Schiffen, Bahnenu. dergl;

5. öffentliche(einschl. kirchliche, stiftische usw.) und private Heil»,
Pflege, und Kuranstalten, Kliniken, Hospitäler, Heime, Kaser¬
nen, ErziehungS* und Strafanstalten. Arbeitshäuseru. dergl.
Für das große Publikum ist es insbesondere von Wert zu

beachteu, daß nachZ'ffer2 auch Haushaltungen und nach Ziffer3 auch
Hauseigentümer betroffen werden. Jeder HauShaltungSvorstaad
und jeder Hauseigentümer hat also die Pflicht, sich mit der Ber»
ordnung vertrant zu machen.

Die Beantwortung der Frage 2 führt zunächst dazu, festzn»
stellen, welche Gegenstände aus Kupfer, Messing und Reinnickcl durch
die Verordnung beschlagnahmt sind. Darüber gibt 8 2 der Ver¬
ordnung Auskunft, der folgenden Wortlaut hat:

Klaffe A.
Gegenstände aus Kupfer und Messing.

1. Geschirre und WlrlschaftSgeräte jeder Art für Küchen und
Backstube»,

wie beispielsweise Koch* und Einlegekeffel, Marmeladen«
und SpeiseeiSkeffel, Töpfe, Fruchtkocher. Pfannen, Back¬
formen. Kafferollen. Kühler, Schöffeln, Mörser usw. ;

2. Waschkeffet, Türen an Kachelöfen und Kochmaschioen oder Herden;
3. Badewannen, Warmwafferschiffe, -behälter, -blasen, -schlangen,

Druckkeffel, Warmwasserbereiter(Boiler), in Kochmaschtne»
und Herden; Wafferkasten, eingebaute Kessel aller Art.

Klaffe B.
Gegenstände aus Rcinnickel.

1. Geschirre und Wirtschaftsgeräte jeder Art für Kücheu und
Backstuben,

wie beispielsweise Koch* und Einlegekeffel, Marmeladen»
und SpeiseeiSkeffel, Fruchtkocher, Servierplatten, Pfannen,
Backformen, Kafferollen, Kühler, Schüffelu usw.;

2. Einsätze für Kocheinrichtungen, wie Keflel, Deckelschalen, Innen-
töpfe nebst Deckeln an Kipptöpfen, Kartoffel-, Fisch, und
Fleischeivsätze usw. nebst reinen Reinnickelarmature«.
Zunächst werden also alle Geschirre und Wirtschaftsgeräte aus

Kupfer, Messing und Reinnickel betroffen, die in Küchen und Back¬
stuben, aber auch in Konditoreien, vorhanden sind und gebraucht
werden. In der folgenden Aufstellung sind die meisten der beschlag»
nahmten Gegenstände in alphabetischer Reihenfolge namentlich auf-
geführt:

Anrichter, Anrührschüfleln, Aspikforme», Aspikränder, Anflauf«
formen aller Art. « uSstechformen.

Backbleche. Backformen aller Art, Lacklöffel, Backkäste», Back¬
schaufeln, Badewasueo, BierglaSträger, BiSkuitformen, Boiler in
Verbindung mit Kochmaschinen und Herden, Bratendekoratione»,
Brateukästen, Bratenlöffel, Äratenpfaunen, Lratenroste, Bratenspieße,
Bratentöpfe, Bratenwärmer, Brater, Bratrainen, vrenokessel von
Hausbreonereien, die nicht mehlige Stoffe verarbeite», Brotbüchse»
und Brotkästen für Küchen, VorraiSräume und Speisebetriebe, Brüh»
siebe, Brühtöpfe, Bürstenhalter, Butterdosen.

Tharlottefarmen, Clochen, Cremeformen, Croustaden.
Dampikocher zu Puddingformen, Dampfkochtöpfe, Dampfwasch»

Häfen, DamptwaschiApfe, Deckel aller Art für Küchengerät, Dom¬
formen, Doppellöffel, Doppeltopfmilchkocher. Druckkeffel(Waflerkesiel)
ln Verbindung mit Kochmaschinen und Herden.

Eierkocher, Eierkuchenheber, Eierkucheopfanueu, Eiertuchen¬
schneider, Eierkuchenwender, Eierpfanae, Eimer aller Art, Einfas¬
sungen, Eingebaute Keff-l (soweit sie in Besitz der in § 3 genannten
Personen stad), Einlegekeffel, Einmachkeffel»Einsatzformen, Einsätze
für Kocheinrichlungen, wie Keflel, Deckelschalen, Janentöpfe nebst
Deckeln an Kipplöpfen. Kartoffel». Fisch- und Fleischeivsätze nebst
Reinnickelarmaturen, EiSdüchsen, EiSforwen, EffentrSger.

Fetlkafferolleo. Fetliegel, Fettwaune», Ftletbratpfannen, Fisch»



Heber. FisLkeffel, Fischkocher, Mschservhrkefftl. Fleischbleche. Fleisch.
Häfen. Fleischmnlde». Fleischtöpfe. Forelleukessel. Fruchtkocher.

Siuskbrat-r, Sarnierlade«, Garuierspritze». Sa,e«. besonders
für Bier. « ebäckkästeo Sebrauchte Töpfe für Küchen. Sefrierbüchsen,
Geleeränder, Gemüsrkocher. SessodheitSkucheaformer. Gewürzkästen.
Sietzpfanne». Slaceformen. « ugelhupfformeo, Gratinplatteu, Gra.
tinfchöffeln.

Hafenbrotpfanseo, Hasenfonoen, HateleiSfsrmen. Heitzwaffer-
ka»nev für Küchen und Speisedetrieie. Herdkeffel. Huhnformeu.

Kaffeebretter, Kaffeebüchse», Kaffeekannen(jedoco nur solche,
die für Küchen gebraucht werde»), Kaffeekeffel(nicht Kaffeemaschinen).
Kaffeekocher, Kaffeekrüge, Kaffeetrichter, Kannen aller Art zu« Ee.
brauch tu Küche» und Speisebetrieben, Kafferollen, Kartoffelkocher,
Kaviarkühler, Kochhafen, »ochkeffel, Kochtöpfe. Kotel-ttpfanneu,
Kotelettrosteu, Krapfenkeffel, Kucheubrettchen, Suchenformen, Kuchen-
,adeln, Kuchen!öffel für Backstuben und Kücheu, Kuchenpfonnen jeder
Art. Kuchenschüffeln für Küche», Backstuben. VorratSräume und
«nrichteräume in Speisebetrieben, Küchenstebe, Kühler für Küchen,
Backstuben, vorratdräumc und » nrichteräume in Speisebetrieben.

Litermatze. Löffel, die in der Küche verwendet werden, Lotmaste.
Marmeladenkffel, Marzipankneifer, Maschtnentöpfe, Matze,

Mehlschaufeln. Meßkannen, Milchkannen, jedoch nur solche, dir für
Köchen gebraucht werden, Mtlchkocher. Milchkrüae für Küchen uud
VorratSräume. M'lchsauger. Milchtöpfe für Küchen und Lorrats-
räume, MilchtranSportkauve», Mörser.

Nopskucheufo'meo, Nelseukafferolleo. Nudelkessel.
Oelkannen. Omelettepfaoneu, Omelettewender.
PastetevouSstecher, Pasteteneisen. Pasteteuformen, Pasteten-

kasteu, Pastetevränder, Pastetentrichter. Pctroleumkanoen. Pfannen,
aller Art. Pfannkuchenpsannen, Pfaunkuchenkessek. Pichelsteiner-Kasse-
rolleu, Plafond, Plat L sauter, Pomwee.Anoa Kasserollen, Plum.
puddingformen. Puddiogformeu.

Ragutlöffel, Ränder aller Art. Raudtöpfe, RechandS für
Kücken- und Anrichteräume tu Speisebetrieben. Reibeisen. Rtvglöpfe,
Rosten, « ührschüffelu.

Sahnevkühler, Sahnenschlagkeffel, Salatdurchschläge, Salat,
körbe. Salatseiher, Salatwascher, Sauteusen, SavartuRänder,
Schabloneu, Schaufeln. Echiukeokeflel, Schlagrahmkühler, Schlag,
rabmkeffel, Schlagfahnekühler. Schlagsahnekessel, Sckmierkaonen,
Schwortiegel, Schmortövfe, Schaeckenpfanueu. Schneekeffel, Schöpf,
und Schaumlöffel, Schöpfkellen, Schüffcldeckeo, Schüffeln, Seiher
aller Art, Sevierbretter(auch solche von Tee. uud Kaffeegarnituren
und Raochser».), Servicrgeschirre(jedoch keine Tafelgeräte). Servier-
kosierolleo, Servikkplatien. Serviertaffen, Siebe, Spargelkocher, s
SpeiseeiSkeffcl, SpeiseeiSkocher. Speiseglocken, Speisenträger. Speisen,
«ärmer. Steinduttkeffel, Sülzformeo, Sülzkasten.

Tablett» (siehe Servierbtetter), Tortelettes, Teebrotformen,
Teebüchse». Teekaairrn(jedoch vor solche, die für Küchen gebraucht
werde»), Teekeffel, (nicht Teemoschiuev). TeekuchenauSstecher, Teig,
spritze», Tiegel, Töpfe, Torteoformeu, Tragandformen, Trichter,
Trinkbecher für Küche» uud Speisebetriebe. Turbotkeffel, Türen an
Kachelöfen, Kochm-schim» bzw. Herden, viebkessel.

Waffeleisen. Wavneo, Warmwafferschiffe, -behälter und -be«
reiter (Boiler) in Verbindung mit Kochmaschineu uud Herden, Wasch,
kessel, Waffe' badkäste», Wafferbecher. Waffereimer, Wafferkannen
(Münchener Wassereimer), Wafferkästeu für Küchen und Anrichte,
räume, weinkühler und Weiukühlerslander. jedoch nicht solche in
»der iür PrivaihouSdaltunaeu._ Schlust folgt.

Carl Iller Ute
(Kroppach) Bhf. Ingelbach

Fernsprecher No. 8. Amt
Altenkirchen (Westerwald)

Wir haben reicklieh
Lager und empfehlen so¬

fort lieferbar:
Thomasmehl , Kali-
Salz, Kainit , Super¬

phosphat und
Ammoniak-Super-

phosphat.
Ferner:

Gerste , Mais, Mais¬
schrot , Cocos-

kuchen , Schweine-
mastfutter , Pferde¬
futter , Spelz, Me¬
lasse und Häcksel
alles in guter Qualität.

Nächste Ziehungen!
Volksheilstätten-

Rote Kreuz-Lose
ä Mk 3,30 3668 Gewinne

Ziehung 20. nnd 22 November.
’K ' ; . 120000 Mk.
E”»- 50000, 20000gewinn

ä Mk. 3,30.
Ziehung am8. u. 4. Dezember

AL 75000,30000
10 000 Mk. bares Geld
(Porto 10 Pf., jede Liste 20 Pf.

versendet Glücks -Kollekte

Heinr.Deecke, Kreuznach

FOM -Slhachtkill
in allen Grützen empfiehlt

1\ Kaesberger♦

Todes-Anzeige.
Nach Gottes unerforschlichemRatschluss entschlief

Dienstag , den 9. d. Mts , morgens 101/4 Uhr , in festem
unerschütterlichen Glauben an ihren Heiland , meine
liebe, herzensgute Frau , unsere treubesorgte Mutter,
Tochter , Schwester, Schwägerin und Nichte

Bosa Lillinger
geh . Färber,

im 25. Lebensjahre.
Im Namen der trauernden Hintevblieben:

Reinhold liltiinger , Lehrer
z. Zt. Sennelager b. Paderborn.

Gershasen , den 12. November 1915. 6397
Die Beerdig ung fand Donnerstag, den 11. d. Mts. statt.

Danksagung.
Für die aufrichtige Anteilnahme bei dem Helden¬

tode unseres lieben Sohnes, Bruders und Enkels

Karl Weiland
sagen wir unseren herzlichsten Dank. Besonders dan¬
ken wir für die zahlreiche Beteiligung an der Gedächt¬
nisfeier und dem Herrn Pfarrer Haas für die trösten¬
den Worte . 6398

Familie Willi . Weiland.
Westerburg , 10. November 1915.

Rübenschneider
mit

Stahlblechtrommeln

empfiehlt

0. von Saint George
Hachenburg

Lager in Westerburg bei
Herrn Hans Rauer

zum:
Düng
so an
verfüt
leiten
der al
fünftl
so wü
fulter
schaffe
bereit!
besitze,
nur Z
SBetfii
konnte

Iverkau
befind
werde.

alles,
hoben
der L,
kurzem
Räum
staltfa
Anlag
imstan
Zeit t
wirtsch
auf di
in jed,
weisen
die me
lchaftli
weiter,
Nischen
blätter
futter
kkatego

l
den ge
hohem
Zustan
demgep

»MM

Kessel ! Kessel
fe£rod;Rester Ersatz für beschlagnahm

Kupferkessel
Wir werden in dieser Woehe. bei Her*

Haus Rauer in Westerburg ein
TT- T nravw einrichten . Da die NacKessel -Lager frage  eine sehr grosi
sind Vorbestellungen tunlich . In unsere»
Lager in Westerburg verkaufen wir zu
nau denselben Preisen wie in nnsefjii
Hauptgeschäft in Hachenburg.

C. v. Saint George, Hachenbflß
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